
Prüfungsrücktritt bei Krankheit
Beitrag von „Hannah“ vom 30. September 2010 13:28

Hi!

Ich werde aus unserer PO nicht ganz schlau (Lehramt Gym Baden-Württemberg, WPO 2001, 1.
Staatsexamen).

Da steht:

Zitat

(1) Wer nach seiner Zulassung zur Prüfung ohne Genehmigung des Prüfungsamtes von
der Prüfung zurücktritt, erhält in dem betreffenden Fach die Note "ungenügend" (6,0).

(2) Genehmigt das Prüfungsamt den Rücktritt, gilt die Prüfung als nicht unternommen.
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen,
insbesondere wenn die Ablegung der Prüfung durch Krankheit verhindert wird. Im Falle
einer Erkrankung kann der Rücktritt grundsätzlich nur genehmigt werden, wenn
unverzüglich ein ärztliches Zeugnis vorgelegt wird, das die für die Beurteilung der
Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält. Ein amtsärztliches
Zeugnis kann verlangt werden.

Im Zulassungsschreiben steht:

Zitat

... so ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, das die medizinischen Befundtatsachen
enthalten muss, die für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit am Prüfungstag
erheblich sind. Über das Vorliegen von Prüfungsunfähigkeit entscheidet das
Prüfungsamt. Ein amtsärztliches Zeugnis kann verlangt werden.

(Die Unterstreichung ist original!)

Sehe ich das richtig:
1) Es ist dem Prüfungsamt völlig egal, wenn man VOR dem Examen wochen- oder monatelang
krank war (und nicht lernen konnte), man kann nur zurücktreten, wenn man am Prüfungstag
selber krank ist.
2) Wenn man Pech hat, erkennt das Prüfungsamt die Krankheit nicht an und man gilt als
durchgefallen.
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Unser Zentrum für Lehrerbildung konnte mir da nicht weiterhelfen und vor einem Anruf beim
LLPA scheue ich mich irgendwie... auch wenn ich nicht vorhabe, irgendwas illegales
hinzutricksen, aber irgendwie möchte ich keine unnötige Aufmerksamkeit erregen...

Eine weitere Frage: Ich mache jetzt Mathe und im Frühjahr Bio. Solle ich Mathe nicht bestehen
oder im Freiversuch wiederholen, kann ich das im Frühjahr oder Herbst 2011 machen. Es ist
nicht möglich, Mathe im Frühjahr zu wiederholen und Bio auf den Herbst zu schieben (was
lerntechnisch sinnvoller wäre). Wie wäre das bei einem Rücktritt wegen Krankheit - wäre dann
das Schieben möglich?

Hat jemand mit dem Freiversuch Erfahrung? Bis wann muss man sich dafür angemeldet haben?

Ich weiß, mir kann hier keiner rechtsverbindliche Auskünfte geben, aber vielleicht hat ja doch
jemand Erfahrungen. Ich kann auch gerne per PN etwas mehr Details geben.
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